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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)  
für die Bike Versicherung Ausgabe 11/2022

Kollektiversicherungsvertrag zwischen Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
und Veloplus AG

Art. 1 
Beginn und Dauer der Versicherung

Der Versicherungsschutz beginnt ab dem Kaufdatum 
 eines neuen (E-)Bikes (nachfolgend Bike genannt) bei 
 Veloplus AG, sofern das Bike  registriert wurde, und endet 
12 Monate nach dem Kaufdatum.

Nicht Gegenstand der Bike Versicherung sind Motorräder 
und Einräder.

Art. 2 
Örtlicher Geltungsbereich 

Die Versicherung gilt:

• für die Pannenhilfe gemäss Art. 6.4 in der Schweiz und 
dem Fürstentum Liechtenstein,

• für die übrigen Leistungen in Europa.

Art. 3 
Versicherte Personen

Versichert sind der bei einem Vertragsabschluss als Eigen- 
tümer des versicherten Bikes registrierte Kunde und die 
weiteren vom Eigentümer zur Benützung des Bikes berech- 
tigten Personen. 

Es können nur Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz versi-
chert werden. Bei einem Weiterverkauf des Bikes während 
der Vertragsdauer geht der Versicherungsschutz auf die 
neue als Eigentümerin registrierte Person über, sofern diese  
ihren Wohnsitz in der Schweiz hat.

Art. 4 
Versicherte Sachen 

Versichert ist das neu gekaufte Bike, sofern dieses bei  Zurich  
registriert wurde, sowie das mit diesem fest verbundene 
 Zubehör (ohne Anhänger und elektronische Zusatzgeräte).

Art. 5 
Versicherte Ereignisse

Das Bike ist gegen folgende Ereignisse versichert 
 (abschliessende Aufzählung):

• Diebstahl, inkl. Entwendung zum Gebrauch,

• Beraubung (Diebstahl unter Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt gegenüber der versicherten Person),

• Zerstörung oder Beschädigung infolge eines Unfalles 
oder Sturzes während der Benützung,

• Pannen, welche zu Fahruntüchtigkeit führen.

Art. 6 
Leistungen

6.1 Diebstahl, Beraubung
Zurich leistet

• sofern das vom Schadenfall betroffene Bike innerhalb 
von 30 Tagen nach Eingang der Diebstahlmeldung 
 wieder aufgefunden wird, die notwendigen Reparatur-
kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungs preises  
im Zeitpunkt des Schadenfalls oder,

• sofern das Bike bis zu diesem Zeitpunkt nicht wieder auf-
gefunden worden ist, den Wiederbeschaffungspreis 
 gemäss Art. 6.6 für ein gleichwertiges Bike im Zeitpunkt 
des Schadenfalls; ein allfällig später aufgefundenes  
Bike steht Zurich zu. Zurich kann stattdessen auch Natural- 
ersatz leisten.

6.2 Zerstörung oder Beschädigung infolge eines 
Unfalles oder Sturzes
Zurich leistet

• bei einem Teilschaden die Reparatur- oder Instandstel-
lungskosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungs-
preises im Zeitpunkt des Schadenfalls (beschädigte 
 Karbonrahmen werden nach Möglichkeit repariert) oder

• bei einem Totalschaden den Wiederbeschaffungspreis 
gemäss Art. 6.6 für ein gleichwertiges Bike im Zeitpunkt 
des Schadenfalles. Sofern das vom Totalschaden be-
troffene Bike nicht mehr erhältlich ist, übernimmt Zurich 
alternativ die Kosten der Wiederbeschaffung eines 
 anderen Typs/Modells im Rahmen des Wiederbeschaf-
fungspreises des versicherten Bikes im Zeitpunkt  
des Schadenfalls. Zurich kann stattdessen auch Natu-
ralersatz leisten.

6.3 Leistungsbegrenzung
Die Leistungen gemäss Ziff. 6.1 und 6.2 sind pro Ereignis 
auf maximal CHF 12’000 begrenzt.

6.4 Pannen
Bei Pannen übernimmt Zurich die entstehenden Mehrkos-
ten für den Transport des von der Panne betroffenen 
 versicherten Bikes (inkl. Anhänger und Windschattenfahr-
räder) und/oder des Benützers an dessen Wohnsitz  
oder Ausgangspunkt der Radfahrt. Mitreisende sind mit-
versichert, wenn aufgrund dieser Panne Mehrkosten  
für sie entstehen.

Die Entschädigung für sämtliche Personen beträgt maxi-
mal CHF 500.–. Die Entschädigung der Mehrkosten  
(für alle Personen zusammen) erfolgt an den Eigentümer 
des Bikes.
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6.5 Dienstleistung bei Pannen (aktive Pannenhilfe)
Zurich erbringt zusätzlich folgende Leistungen, wenn das 
versicherte Bike und des damit verbundenen Anhängers 
oder Windschattenfahrrades infolge einer Panne oder 
 eines Unfalls nicht mehr benützbar ist:

• Organisation und Kostenübernahme für die Wiederher-
stellung der Fahrbereitschaft, einschliesslich Ersatz- 
teile (ohne Batterien), welche üblicherweise von Pannen-
hilfefahrzeugen mitgeführt werden. Kann die Fahrbereit-
schaft vor Ort nicht hergestellt werden, wird das Bike  
in die nächste für die Reparatur geeignete Werkstatt oder  
an den Wohn- resp. Firmensitz oder Ausgangspunkt  
der Radfahrt transportiert.

• Mehrkosten sind gemäss Art. 6.4 zweiter Absatz mitver-
sichert. 

Ist der Pannen- oder Unfallort nicht per Auto zugänglich, 
so muss sich der Versicherte mit seinem Bike an einen Ort 
begeben, der für den Pannenhelfer mit seinem Fahrzeug 
zugänglich ist, ohne gegen das geltende Strassenverkehrs- 
gesetz zu verstossen. Die versicherte Person muss wäh-
rend der Pannenbehebung anwesend sein.

6.6 Amortisation im Schadenfall
Die Entschädigung im Falle eines Totalschadens wird wie 
folgt berechnet:

im 1. Jahr ab Neukauf = Wiederbeschaffungspreis

im 2. Jahr ab Neukauf = Wiederbeschaffungspreis

im 3. Jahr ab Neukauf = 70% des Wiederbeschaffungspreises

im 4. Jahr ab Neukauf = 70% des Wiederbeschaffungspreises

im 5. Jahr ab Neukauf = 50% des Wiederbeschaffungspreises

im 6. Jahr ab Neukauf = 50% des Wiederbeschaffungspreises

mehr als 6 Jahre ab Neukauf = Zeitwert

Art. 7 
Ausschlüsse

Nicht versichert sind:

• Revisions- und Servicekosten,

• Pannen aufgrund von leeren Akkus,

• weitere in Zusammenhang mit einem versicherten Ereig-
nis stehende Kosten, wie z. B. Kosten der Wiederbe-
schaffung der versicherten Sachen oder Kosten eines 
Polizeirapports,

• mut- und böswillige Beschädigung durch Dritte,

• Schäden, die durch den Versicherten vorsätzlich verur-
sacht wurden, oder die aufgrund einer vorsätzlichen 
 Unterlassung des Versicherten entstanden sind.

• Schäden aufgrund von

– Rennen jeglicher Art,

– Radsportarten wie Bahnfahren, Radball, Kunstrad-
fahren, BMX, Slopestyle, Dirtjump oder ähnliche,

– Trainingsfahrten als Profisportler.

Art. 8 
Selbstbehalt

Der Selbstbehalt beträgt 10% des Schadens, jedoch min-
destens CHF 200.– pro Ereignis. Er wird nicht in Abzug 
gebracht bei Pannen gemäss Ziff. 6.4 und 6.5 und bei Leis- 
tungen, die subsidiär zu anderen Versicherungen erbracht 
werden, welche ebenfalls einen Selbstbehalt in Abzug 
bringen.

Art. 9 
Obliegenheiten im Schadenfall

Die versicherte Person hat bei Eintritt eines versicherten 
Ereignisses  Zurich

• unverzüglich zu benachrichtigen Telefon 0800 80 80 80 
(aus dem Ausland: +41 (0)44 628 98 98) und

• die Kopie des Kaufbelegs (inkl. Zubehör) des vom 
 Schadenfall betroffenen Bikes mit der Rahmennummer 
einzureichen.

Bei Diebstahl und Beraubung hat der Versicherungs-
nehmer zudem

• die zuständige Polizeistelle zu benachrichtigen, deren 
Anweisungen zu folgen und die zur Wiedererlangung  
der gestohlenen Sachen  geeigneten Massnahmen  
zu treffen und

• Zurich eine Kopie des Polizeirapports zur Verfügung  
zu stellen sowie zu melden, wenn gestohlene Sachen 
wieder beigebracht werden oder wenn über sie Nach-
richt eingeht.

Art. 10 
Verletzung von Obliegenheiten

Bei Verletzung von gesetzlichen oder vertraglichen Vor-
schriften oder Obliegenheiten können die Leistungen 
 abgelehnt oder gekürzt werden. Dieser Nachteil tritt nicht 
ein, wenn die Verletzung den Umständen nach als eine 
 unverschuldete anzusehen ist.

Art. 11 
Ansprüche gegenüber Dritten sowie anderen 
Leistungserbringern

1. Erbringt Zurich Leistungen, für die der Anspruchs-
berechtigte auch bei Dritten oder anderen Leistungs-
erbringern hätte Ansprüche geltend machen können, 
gehen diese Ansprüche im Zeitpunkt der Leistungs-
erbringung durch Zurich auf Zurich über.

2. Bestehen Ansprüche gegenüber Dritten oder anderen 
Leistungserbringern, beschränkt sich der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag auf den Teil der Leis-
tungen, der die Leistungen aus anderen Verträgen 
übersteigt.

3. Für Selbstbehalte aus anderen Versicherungspolicen 
wird keine  Leistung erbracht.
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Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zürich
Telefon 0800 80 80 80, www.zurich.chZ
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Art. 12 
Gerichtsstand und anwendbares Recht

Als Gerichtsstand stehen dem Versicherungsnehmer  
oder dem Anspruchsberechtigten für Streitigkeiten  
aus diesem Vertrag wahlweise zur Verfügung:

• Zürich,

• der schweizerische Sitz resp. Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers oder Anspruchsberechtigten.

Auf den vorliegenden Vertrag ist schweizerisches  
Recht anwendbar.

Art. 13 
Mitteilungen

Mitteilungen sind an die Zürich Versicherungs- 
Gesellschaft AG, «Bike Versicherung», Postfach,  
CH-8085 Zürich, zu richten. Für telefonische  
Mitteilungen steht die Gratistelefonnummer  
0800 80 80 80 zur Verfügung.

Art. 14 
Datenbearbeitung

Die versicherte Person nimmt zur Kenntnis, dass Zurich  
im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss und  
der Vertragsabwicklung und zu weiteren Zwecken  
Daten bearbeitet, die sich auf natürliche Personen be-
ziehen (Personendaten). Nähere Informationen zu  
dieser Bearbeitung finden sich in der Datenschutzerklä-
rung von Zurich. Diese Datenschutzerklärung kann  
unter www.zurich.ch/datenschutz abgerufen oder unter 
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Datenschutz, 
Postfach, 8085 Zürich, datenschutz@zurich.ch bezogen 
werden. 

Zurich behält sich vor, in diesem Zusammenhang und  
in den weiteren in der Datenschutzerklärung genannten 
Fällen Personendaten an Dritte weiterzugeben. 

Haben Sie noch Fragen? Wir beantworten diese gerne 
unter 0800 80 80 80 oder per E-Mail: service@zurich.ch
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